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TV Welle Tennisabteilung

Grundinformationen

Unser alljährlicher Schnuppertag und auch die Saisoneröffnung finden jeweils am 1.Mai 
jeden Jahres statt.

Die Tennisfreiluftsaison dauert regelmäßig vom 1.Mai bis 31.Oktober.Während dieser 
Zeit ist auch das Clubhaus gemietet und geöffnet.

Der Spielbetrieb wird durch die Platz – und Spielordnung , sowie die Ranglisten –
ordnung geregelt, welche im Clubhaus einzusehen sind.

Einmal jährlich wird eine Jahreshauptversammlung einberufen. Die Einladung ergeht 
schriftlich.

Aufnahmegebühren werden seit dem Beschluß der Jahreshauptversammlung 2002 für 
Eintritte erhoben  nicht mehr erhoben.

Monatliche Beiträge:
Erwachsene pro Person  7 € 
Kinder u. Jugendl. bis 18 J. pro Person  2 €
Für Schüler, Studenten und AZUBIs über 18 Jahren können mit dem Vorstand 
Sonderbeiträge vereinbart werden.

In diesem Beitrag ist der Grundbeitrag für den TV Welle nicht enthalten.
Dieser beträgt für Erwachsene 7,50 €, für Kinder bis 14 J. 5,50 €, für Jugendliche 6,50 €. 
Familien mit mindestens 3 Mitgliedern erhalten eine Ermäßigung auf den Beitrag für den 
Hauptverein von 20 – 40 %. Die genauen Konditionen sind bei Hauptverein zu erhalten.

Alle aktiven Mitglieder ab 14 Jahren beteiligen sich an der Anlagenpflege. Jugendliche bis 
16 Jahren haben 2 Arbeitsstunden, ältere Jugendliche und Erwachsene haben  5 Arbeits- 
stunden jährlich abzuleisten. Nicht abgeleistete Stunden werden mit 7 €/ Stunde 
berechnet. Termine zum Ableisten der Arbeitsstunden werden schriftlich am Anfang der 
Saison oder durch Aushang bekannt gegeben. Arbeitsleistungen außerhalb dieser Termine 
sind mit dem Vorstand abzusprechen.

Jedes Mitglied erhält einen Schlüssel, der für die Plätze , den Reservierungskasten, die 
Toilette und das Clubhaus passt. Dieser Schlüssel ist bei Austritt aus dem Verein 
unaufgefordert wieder an den Vorstand zurückzugeben. Jugendliche dürfen nur in Begleitung 
von Erwachsenen auf der Anlage spielen und bekommen erst mit 16 einen eigenen 
Schlüssel.
 
Aus dem Kühlschrank entnommene Getränke werden auf der persönlichen Getränkekarte 
eingetragen. Die entstandenen Beträge werden vom Konto abgebucht. 

Die Benutzung der Flutlichtanlage ist kostenlos.

Der Vorstand


